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GRAMMER AG 

Ordentliche Hauptversammlung 2018 

 
Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 Akt G i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnun gspunkt 8  

Nachdem das Genehmigte Kapital 2011 am 25. Mai 2016 ausgelaufen ist, soll durch den Beschluss unter 
Tagesordnungspunkt 8 eine neue  Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals geschaffen werden. Mit 
der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des neuen 
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2018) die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den 
geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2018 soll den 
Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis 
zum 12. Juni 2023 um bis zu EUR 9.682.268,16 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe von neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Volumen des 
Genehmigten Kapitals 2018 beträgt 30 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Es 
wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

- soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist; 

Die Ermächtigung, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, dient dazu, dass im Hinblick 
auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt 
werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würde 
insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 
Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Deshalb halten Vorstand und 
Aufsichtsrat diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht. 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von 
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll der Gesellschaft die Möglichkeit 
geben, in geeigneten Fällen Unternehmen bzw. Unternehmensteile oder Beteiligungen an 
Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen 
Unternehmen zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, 
eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender 
Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf 
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient 
dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft.  
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Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen 
sogenannter "share deals", d. h. durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den 
Erwerb im Rahmen sogenannter "asset deals", d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder 
Unternehmensteils mittels Erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, 
Vertragspositionen und Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die 
Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls 
den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den 
vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur 
einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. 
Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb wäre in 
diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel. Um auch in solchen Fällen 
kurzfristig handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse der Gesellschaft, das Grundkapital durch 
Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen zu 
erhöhen. 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zustände; 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber der von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser 
Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend der so genannten 
Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. 
Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder 
Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen 
zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des 
Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. 

Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auch dann auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich 
unterschreitet. Dies versetzt den Vorstand in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen 
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist beschränkt auf einen Betrag, der 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigt. Maßgeblich ist das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze werden diejenigen Aktien angerechnet, die die 
Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert.  
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Angerechnet werden ferner diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder mit einer Options- oder 
Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand wird im Falle der Ausnutzung dieser Möglichkeit 
der Kapitalerhöhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber dem Börsenkurs 
auf voraussichtlich höchstens 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 %, beschränken. Aktionäre, die 
ihre Beteiligungsquote halten wollen, haben die Möglichkeit, über die Börse Aktien zu Bedingungen 
zu erwerben, die denen der neuen Aktien im Wesentlichen entsprechen. Deshalb ist mit einer 
Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG wirtschaftlich eine Verwässerung der Anteilsquote der Aktionäre weder der 
Höhe noch dem Wert nach verbunden. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die nach der Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf 20 % des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten. Durch diese 
Kapitalgrenze werden die Aktionäre zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung abgesichert. 
Vorbehaltlich einer von einer nachfolgenden Hauptversammlung zu beschließenden erneuten Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss wird der Vorstand darüber hinaus auch eine Ausgabe oder Veräußerung von 
Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder -pflichten, die auf der 
Grundlage anderer, dem Vorstand erteilter Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre erfolgen, mit der Maßgabe berücksichtigen, dass er insgesamt die ihm erteilten Ermächtigungen 
zu Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur zu einer Erhöhung des 
Grundkapitals in Höhe von maximal 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
bestehenden Grundkapitals nutzen wird. Der Vorstand wird also – vorbehaltlich einer erneuten 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch eine nachfolgende Hauptversammlung – auf das 
maximale Erhöhungsvolumen auch anteiliges Grundkapital anrechnen, das auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ausgegeben oder veräußert werden oder auf die sich Finanzinstrumente mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder -pflichten beziehen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. Dies schließt die 
Ausgabe oder Veräußerung von Aktien oder Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des 
Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des 
zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 

Pläne für die Ausnutzung des vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapitals 2018 bestehen derzeit nicht. 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun und der 
Aufsichtsrat wird seine Zustimmung nur erteilen, wenn dies nach pflichtgemäßer Prüfung aus Sicht der 
Organe im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2018 unterrichten. 

 


